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Der Solidaritätszuschlag –
als Dauersteuer ungeeignet!

Zum 1. Januar1995 wurde der Solidari-
tätszuschlag erneut eingeführt, nachdem
er nach nur einem Jahr Geltung am
30. Juni 1992 schon einmal abgeschafft
worden war. Als Zuschlagsteuer zuguns-
ten des Bundeshaushalts von zunächst
7,5%, ab 1998 5,5%, auf die Einkommen-
und Körperschaftsteuerschuld sollte er die
besonderen finanziellen Lasten des Bun-
des für die deutsche Einheit mitfinanzie-
ren, die dem Bund per saldo angeblich
höher als Ländern und Gemeinden ent-
standen waren. 2012 nahm der Bund aus
dem sogenannten »Soli« 13,6 Mrd. Euro
ein. 1995 waren es bereits 13,43 Mrd.
Euro gewesen. Bis 2017 wird laut letzter
Steuerschätzung eine Steigerung der 
Soli-Einnahmen auf 17,45 Mrd. Euro er-
wartet. Bis 2020 werden sich die Einnah-
men wohl auf den Gesamtbetrag von
knapp 325 Mrd. Euro aufaddiert haben.

Die politische Debatte im Wahlkampf ent-
zündet sich daran, ob der »Soli« schon
bald oder spätestens 2020 abgeschafft
werden soll oder – mangels noch finan-
zierbarer Lasten der deutschen Einheit –
trotzdem fortbestehen soll und die Ein-
nahmen zur Finanzierung anderer Ausga-
ben, z.B. für die notwendige Instandset-
zung der Infrastruktur, auch in West-
deutschland genutzt werden sollen. An
Ausgabenwünschen fehlt es der Politik
nie, das ist nicht verwunderlich. Eine Wei-
terführung des Soli sollte aber einerseits
nur dann stattfinden, wenn es noch subs -
tantielle ungedeckte Kosten der deut-
schen Einheit gibt, oder andererseits im
Fall einer Fortführung für andere Ausga-
benzwecke eine solche Zusatzsteuer für
den Bundeshaushalt besonders begrün-
det werden kann und vorteilhafter als je-
de andere wie auch immer geartete Erhö-
hung anderer ›regulärer‹ Steuern wäre.

Die deutsche Vereinigung war unzweifel-
haft ein besonderes Ereignis mit mittel-

bis langfristigen finanziellen Folgen für die
öffentlichen Haushalte, die eine Sonder-
finanzierung über eine separat ausgewie-
sene Zuschlagsteuer auch aus heutiger
Sicht als sachgerecht erscheinen lässt.
Sie war eine »Spitzenfinanzierung«, da ab
1995 auch andere Deckungsinstrumente
herangezogen wurden (insb. Einsparun-
gen, auch bei Geldleistungsgesetzen und
bei Subventionen). Insbesondere die al-
ten Länder und ihre Kommunen, die bis
heute ihren Kostenanteil von rund 40%
der fiktiven Länderlasten über eine erhöh-
te Gewerbesteuer bezahlen müssen,
mussten ab 1995 rund 10% ihrer Ausga-
ben einsparen, was größtenteils über die
Investitionshaushalte geschah und damit
mittelbar den heute beklagten Infrastruk-
turverfall mitverursacht hat. Der Bund er-
hält überdies – anders als westdeutsche
Länder und Gemeinden – Steuereinnah-
men aus dem Gebiet der neuen Länder,
die auch zur Deckung der Kosten heran-
gezogen werden müssen, aus denen aber
auch allgemeine Ausgaben zu deren
Gunsten finanziert werden. Da sich die
Wirtschaftsstruktur der neuen Länder mit
dem demographischen Wandel nach und
nach der vergleichbarer Wirtschaftsgebie-
te Westdeutschlands angenähert hat, las-
sen sich hier kaum mehr (Netto-)Sonder-
lasten z.B. in Form höherer Zuschüsse
aus der Gemeinschaftsaufgabe »Förde-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur«
identifizieren.

Zur Überprüfung, ob dem Soli heute noch
Kosten der deutschen Einheit gegenüber-
stehen, sollten deshalb nur noch unmit-
telbare Einheitslasten angesetzt werden.
Dies sind unstrittig der Erblastentilgungs-
fonds (ELF) und die Sonderbedarfs-Bun-
desergänzungszuweisungen für die neu-
en Länder sowie die BEZ an ebendiese
für die Kosten der strukturellen Arbeitslo-
sigkeit:
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Zur Diskussion gestellt

• Der Erblastentilgungsfonds mit einem Gesamtvolumen
von ursprünglich knapp 172 Mrd. Euro, in dem alle »Alt-
schulden« der DDR sowie die bis 1995 aufgelaufenen
Kredite zur Finanzierung der deutschen Einheit, insbe-
sondere auch der Fonds Deutsche Einheit, zusammen-
gefasst worden waren, sollten ursprünglich über 30 Jah-
re getilgt werden, wobei Bund und Länder die Annui-
täten je zur Hälfte trugen. Tilgungen wurden regelmä-
ßig auch aus Teilen des Bundesbankgewinns und ein-
malig knapp 60 Mrd. Euro aus der Versteigerung der
UMTS-Lizenzen im Jahr 2001 finanziert. Mit dem Soli-
darpakt II gingen die Zahlungsverpflichtungen gegen
eine jährliche Abschlagszahlung vom Länderanteil an
der Umsatzsteuer in Höhe von 1,323 Mrd. Euro auf den
Bund über, der sich eine Revisionsklausel vorbehielt für
den Fall, dass die Tilgung 2020 noch nicht vollständig
erfolgt sein sollte. Der Erblastentilgungsfonds wurde
vollständig in die Bundesschuld eingebucht. »Im Jahr
2011 tilgte der Bund die letzten vom ELF aufgenom-
menen Kapitalmarktverbindlichkeiten«.1 Die weiter sin-
kenden Zinssätze wirken zugunsten einer beschleunig-
ten fiktiven Tilgung mit dem Ergebnis, dass der Erb-
lastentilgungsfonds ideell längst auch materiell getilgt
sein müsste.

• Die teilungsbedingten SoBEZ laufen bis zum Jahr 2020
aus. Zwischen 1995 und 2012 hat der Bund hierfür
156 Mrd. Euro gezahlt, 2012 noch 7,26 Mrd. Euro. 2002
waren es noch 10,15 Mrd. Euro gewesen.

• Auch die SoBEZ für die strukturelle Arbeitslosigkeit in den
neuen Ländern sinken mittlerweile und betrugen 2012
nur noch 711 Mill. Euro.

Zwischenfazit 1

2012 standen den Einnahmen aus dem Soli in Höhe von
13,6 Mrd. Euro nur noch Einheitslasten von knapp 8 Mrd.
Euro brutto bzw. 6,65 Mrd. Euro netto gegenüber, da ja die
Länder weiter 1,32 Mrd. Euro über die Umsatzsteuer tra-
gen. Die Ausgaben werden weiter sinken, die Einnahmen
hingegen steigen, der Länderbeitrag bis 2019 weiterlaufen.
Das Ungleichgewicht der Sonderfinanzierung wächst wei-
ter zugunsten des Bundeshaushalts.

Wäre weiter zu prüfen, ob die allgemeinen Probleme der Fi-
nanzierung der Sanierung der Infrastruktur und des Aus-
baus des Bildungssystems von ihrem Wesen und ihrem Vo-
lumen her eine Weiterführung des Soli begründen könn-
ten, wie dies die Kanzlerin angekündigt hatte. Während
Bildungsinvestitionen in allen Bildungssparten von der früh-
kindlichen Bildung und Ganztagsbetreuung über Ganztags-

schulen bis hin zu den Hochschulen in allen Ländern be-
nötigt werden, sind vom Investitionsrückstau vornehmlich
die strukturschwachen alten Länder betroffen. Denn die
neuen Länder sind in Sachen Infrastruktur durch die Soli-
darpaktmittel und andere Programme »erneuert«, wäh-
rend die Haushalte von Ländern und Gemeinden in den al-
ten strukturschwachen Bundesländern durch fortwirken-
de Einheits- und durch extrem gestiegene Soziallasten die
erforderlichen Investitionen nicht aus eigenen Mitteln fi-
nanzieren können. Im Bereich Sanierung und Erweiterung
von Fernstraßen und Schieneninfrastruktur ist auch der
Bund am Investitionsbedarf beteiligt.

Im Wesentlichen sind bei den Investitionsmaßnahmen aber
Länder und vor allem Gemeinden betroffen. Wäre es dann
aber nicht sinnvoller, Länder und Gemeinden unmittelbar
mit eigenen Einnahmen auszustatten, sei es durch eine Än-
derung des vertikalen Umsatzsteuerschlüssels zugunsten
letzterer, was auch beim Länderanteil außerdem einen ver-
stetigenden Effekt hätte, sei es, indem man insbesondere
den Kommunen über Reformen bei Grund- und Gewerbe-
steuer breitere und umfassendere Bemessungsgrundlagen
mit Hebesatzrecht zur eigenen Gestaltung überlassen wür-
de? Muss denn auch hier die Verteilung wieder durch den
Bund vorgenommen werden, statt die Eigenverantwortung
der dezentralen Gebietskörperschaften zu fördern? Wer
sagt denn, dass der Bund den Soli in Zukunft vollständig
für zukunftsfähige Infrastrukturen ausgeben wird? Muss
man nicht auch jetzt schon mutmaßen, dass mit den nicht
mehr für Einheitslasten benötigten Einnahmen aus dem Soli
auch so umstrittene Maßnahmen wie das Betreuungsgeld
(vulgo: Herdprämie) finanziert werden? Eine striktere Zweck-
bindung der Einnahmen aus dem Soli würde den Effizienz-
grad aber auch nicht heben, denn gerade dies führt – wie
bei der Feuerschutzsteuer – nur dazu, dass die Mittel bis
zum letzten Cent auch für die unsinnigsten Anschaffungen
ausgegeben werden.

Auch in horizontaler Hinsicht würde die Fortführung des Soli
keine Verbesserung bedeuten. Denn bekanntermaßen zie-
hen umverteilende Maßnahmen auch unter dem Label von
Sachprogrammen nur wieder neue andere Maßnahmen in
welchem finanzpolitischen Gewand auch immer nach sich,
die den dann davon Benachteiligten wieder Kompensation
verschaffen. Solange der Bund bei einer Vielzahl wichtiger
Gesetze auf die Zustimmung der Länder im Bundesrat an-
gewiesen ist, wird er sich diese vor allem dann, wenn dies
zusätzliche finanzielle Lasten für letztere bedeutet, immer
teuer erkaufen müssen. Und hier ist nicht Armut, sondern
politische Stärke das schlagende Argument. Und so würde
der Soli nur weiter missbraucht, um die derzeit schon viel
zu starke vertikale Verflechtung im deutschen Föderalis-
mus weiter zu alimentieren, statt Eigenverantwortung auf ei-
ner angemessenen und belastbaren Einnahmenbasis für al-
le Ebenen zu forcieren.
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1 Bundesrechnungshof: Bemerkungen 2012, Bonn 2012, S. 83, online ver-
fügbar unter: http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichun-
gen/bemerkungen-jahresberichte/2012/2012-bemerkungen-gesamtbe-
richt-pdf; aufgerufen am 16. September 2013.
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Ähnlich abschlägig muss man deshalb auch den Vorschlag
der Liberalen klassifizieren, erst den Bundeshaushalt zu sa-
nieren und dann immerhin den Soli abzuschaffen. Das ist
nur eine etwas anders gestrickte Schiebeverfügung: Denn
warum sollte der Bund über eine für einen bestimmten Zweck
eingeführte Steuer seinen Haushalt sanieren, wenn Länder
und Gemeinden kaum über die Mittel verfügen, um ihre
Haushalte auch in Ordnung zu bringen.

Zwischenfazit 2

Eine Weiterführung des Soli, um damit »etwas anderes Gu-
tes« zu tun, ist ebenfalls unsinnig. Dies würde die sattsam
kritisierte Überflechtung im deutschen Bundesstaat nur noch
weiter verstärken und dem Bund Mittel in die Hand geben,
»Wählerkauf«-Programme aufzulegen, ohne dass die Steu-
ermittel wirklich da eingesetzt würden, wo sie am dringends-
ten gebraucht werden.

Die jüngsten Angriffe auf den Solidaritätszuschlag kommen
indes aus dem Steuerrecht. Es wird argumentiert, dass das
Gleichheitsgebot verletzt werde, weil ausländische Quel-
lensteuern z.B. bei im Ausland arbeitenden Steuerinlän-
dern und gezahlte Gewerbesteuer mit der festgesetzten Ein-
kommensteuer saldiert werden dürften, bevor auf die so ver-
kürzte Bemessungsgrundlage der Solidaritätszuschlag be-
rechnet würde. »Aufgrund der verschiedenen Anrechnungs-
vorschriften bei der Festsetzung der Einkommensteuer –
z.B. bei ausländischen Einkünften (§ 34c EStG) bzw. bei
der Gewerbesteuer (§ 35 EStG) – wird Solidaritätszuschlag
in unterschiedlicher Höhe bei gleichgelagerten Sachverhal-
ten festgesetzt. Hierfür liegt nach Auffassung des vorlegen-
den Gerichts ein sachlicher Rechtfertigungsgrund nicht vor.
Damit verstößt die Regelung gegen das Gleichbehandlungs-
gebot aus Art. 3 Abs. 1 GG.«2

Aus finanzwissenschaftlicher Sicht sind dies aber nicht die
einzigen Gerechtigkeitsprobleme. Als Zuschlagsteuer repro-
duziert der Soli alle Verwerfungen des Einkommen- und Kör-
perschaftsteuerrechts. Vor allem grenzüberschreitend täti-
ge Unternehmen tragen kaum mehr auch zum Solidaritäts-
zuschlag bei. Reiche SteuerzahlerInnen können der Einkom-
mensteuer wie dem Soli ausweichen. Und der Soli kaschiert
dazu noch die wirkliche Steuerprogression, denn kaum ei-
ne SteuerzahlerIn ist sich bewusst, dass der Spitzensteu-
ersatz nicht 45%, sondern deutlich über 47% liegt. Nur die
gutverdienenden Steuersparer bekommen von den Verkäu-
fern von Anlageprodukten vorgerechnet, dass ihre Finanz-
anlagen doch noch etwas rentabler als zunächst angenom-
men sind.

Zwischenfazit 3

Auch unter steuerrechtlichen und -gestalterischen Aspek-
ten ist der Soli eine zumindest unbefriedigende Lösung. Ge-
rechtigkeitsprobleme und Intransparenz bezüglich der tat-
sächlichen Grenzsteuerbelastung wiegen im Lauf der Zeit
immer schwerer. Die verfassungsrechtlichen Vorwürfe muss
Karlsruhe prüfen. Das Bundesverfassungsgericht dürfte es
aber dieses Mal nicht so einfach wie 2010 haben, die vor-
getragenen Argumente abzuweisen.

Was ist also zu tun? Braucht der Staat nicht die Einnahmen
aus dem Soli, um die Infrastruktur und das Bildungswesen
zu modernisieren? Es kann durchaus sein, dass diese Po-
sition bei den Wahlen eine politische Mehrheit findet. Ein
mangels Geld zu langgestrecktes Infrastrukturinvestitions-
programm könnte zudem Deutschland Wettbewerbsfähig-
keit kosten, ein weiter unzureichender und verzögerter Aus-
bau von Ganztagsschulen und frühkindlicher Bildung viele
weitere Jahrgänge um ökonomische Teilhabe und Lebens-
chancen bringen. Wenn aber nicht über den Soli, wie sol-
len diese Programme dann finanziert werden? Warum wer-
den nicht ganz »normale« Steuererhöhungen diskutiert, die
eben gerade auch Ländern und Gemeinden unmittelbare
Mehreinnahmen bringen?

Hier kommt am Ende ein zugegebener Vorteil einer Zu-
schlagsteuer des Bundes ins Visier: Er verändert den Län-
derfinanzausgleich nicht, weil er bei den empfangenden Län-
dern nicht als Teil der Steuerkraft verbucht wird. Steuerli-
che Mehreinnahmen von Ländern und Gemeinden würden
hingegen mit allen damit verbundenen Anreizproblemen ins-
besondere auch für eine einheitliche Anwendung des Steu-
errechts im Bundesgebiet durch den Länderfinanzausgleich
»genudelt«. Will man aber nun Fehlanreize im Länderfinanz-
ausgleich und Intransparenz bei der Besteuerung gleichsam
reduzieren, dann liegt es nahe, das Steuerverteilungsmodell
zu ändern. Dann würde der Bund den progressiven Teil der
Einkommensteuer erhalten und diesen ohne Zustimmung
des Bundesrates gestalten können. Die Länder und die Ge-
meinden erhielten jeweils die proportionalen Tarifteile in Form
entweder einer für jede der Ebenen einheitlichen »flat tax«
oberhalb des Grundfreibetrags zur Substitution ihres derzei-
tigen Ertragsanteils oder aber einer ebensolchen »flat tax«
mit selbst bestimmbarem Steuersatz. Die Bemessungs-
grundlage wäre für alle die gleiche, das Steueraufkommen
resp. die Steuerkraft würde gleichmäßiger zwischen den
Ländern anfallen und die Zahlungen im Länderfinanzaus-
gleich und mit ihnen die Anreizprobleme geringer.

Abschließendes Fazit

Eine Abschaffung des Soli spätestens 2020 ist also aus
den verschiedensten o.a. Gründen geboten, wobei die fis-
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2 Vgl. Nds. Finanzgericht: Pressemitteilung vom 21. August 2013, online
verfügbar unter: [http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/portal/live.
php?navigation_id=13539&article_id=117562&psmand=53; aufgerufen
am 16. August 2013.
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kalföderalen Argumente noch schwerer wirken als die steu-
errechtlichen/-systematischen, da die Selbstverantwortung
der interföderalen Akteure durch den Soli mangels zu fi-
nanzierenden Einheitslasten des Bundes zusätzlich be-
schränkt wird. Die Abschaffung sollte aber auch aus strate-
gischen Gründen mit den Verhandlungen um einen sog. So-
lidarpakt III resp. in eine Föderalismusreformkommission III
eingebracht werden, die sich insbesondere auch einer wie-
der vertikal und horizontal aufgabenangemessenen Steu-
erverteilung widmen muss.

Sollte der Soli unter diesen Bedingungen bis 2020 weiter-
laufen, sollte die Verwendung der Mittel aber auch im Sin-
ne des Föderalen Konsolidierungsprogramms aus dem Jahr
1993 erfolgen: Die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag,
die Jahr für Jahr zunehmend nicht mehr für SoBEZ zuguns-
ten der neuen Länder benötigt werden, könnten zeitlich be-
grenzt für die Sanierung der Infrastrukturen vor allem in den
strukturschwachen westdeutschen Ländern verwendet wer-
den. Auf diese Weise könnten bis 2020 auch die Spätfol-
gen der 18 Jahre zurückliegenden Integration der neuen
Länder in den Länderfinanzausgleich in den alten Ländern
einer Sanierung zugeführt werden. 

Eine Zuschlagsteuer für den Bund – auf
die Begründung kommt es an

»Anzunehmen ist, dass Steuern im Paradies nicht erhoben
wurden. Dass indessen der Verlust paradiesischer Zustän-
de gleichbedeutend ist mit dem Aufkommen derselben, mag
aus heutiger Sicht zumindest dem einen oder anderen ge-
plagten Zensiten so vorkommen.« Diese Zeilen schreiben
Reding und Müller (1999) in der Einführung zur ihrem Lehr-
buch »Allgemeine Steuerlehre«. Steuern sind seit je her ein
gern diskutierter Gegenstand einer lebhaft geführten öf-
fentlichen Debatte in Gesellschaften, die sich zusammen-
geschlossen haben, um gleichgerichtete Interessen zu ver-
wirklichen bzw. identische Ziele zu verfolgen. Infolgedes-
sen stellen sich im Zusammenhang mit der öffentlichen Auf-
gabenwahrnehmung Finanzierungsfragen, welche größten-
teils mit der Erhebung von Steuern als monetäre Zwangs-
abgaben an den Staat ohne Anspruch auf eine konkrete Ge-
genleistung beantwortet werden. Der mit der Steuererhe-
bung verbundene Zwang ist einerseits unbestritten erforder-
lich, führt aber auch nicht selten zu Kritik bis hin zu Wider-
stand bei den Steuerzensiten. Insbesondere dann, wenn,
und davon ist allgemein auszugehen, die Pflicht zur Steuer-
zahlung mit Wehmut einhergeht und sich überdies dem Steu-
erzahler nicht augenblicklich der Sinn von Steuerleistungen
an den Staat erschließt. Insofern ist es schon deshalb we-
nig erstaunlich, dass bei dem seit 1991 mit einer kurzen
Unterbrechung erhobenen Solidaritätszuschlag als Zu-
schlagsteuer in Deutschland keine Ausnahme in der Diskus-
sion über das Für und Wider von Steuern gemacht wird. Wir
leben nun mal nicht mehr im Paradies, was jedoch auch sei-
nen besonderen Reiz haben sollte.

Kontroversen über politische und haushalterische
Zweckbindungen von Steuern

Der Solidaritätszuschlag wurde 1991 eingeführt, und des-
sen Aufkommen steht nach Art. 106 Abs. 1 GG ausschließ-
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lich der Bundesebene zu. Die Einnahmen fließen als allge-
meine Deckungsmittel dem Bundeshaushalt zur Deckung
allgemeiner Aufgaben nach dem sogenannten Non-Affek-
tationsprinzip zu. Im jährlichen Haushaltsaufstellungsverfah-
ren stellt der Bundeshaushaltsgesetzgeber fest, wie die zu
erwartenden Einnahmen im Vollzugsjahr verwendet wer-
den sollen. Der Bundeshaushaltsgesetzgeber hat für das
Haushaltsjahr 2013 angenommen, dass aus der Erhebung
des Solidaritätszuschlages 14,05 Mrd. Euro erzielt werden
können, davon

• 9,525 Mrd. Euro Soli-Zuschlag zur Lohnsteuer,
• 1,930 Mrd. Euro Soli-Zuschlag zur Einkommensteuer,
• 1,255 Mrd. Euro Soli-Zuschlag zur Körperschaftsteuer,
• 0,895 Mrd. Euro Soli-Zuschlag zu den nicht veranlagten

Steuern vom Ertrag,
• 0,445 Mrd. Euro Soli-Zuschlag zur Abgeltungsteuer.

Der Bundeshaushaltsgesetzgeber legt jedes Jahr nach po-
litischen Prioritätensetzungen die öffentlichen Ausgaben un-
ter Beachtung der Höchstsumme der zu erwartenden Ein-
nahmen und den zu berücksichtigenden ausgabestruktur-
bedingten Vorgaben fest. Im Einzelplan 60 »Allgemeine Fi-
nanzverwaltung« des Bundeshaushaltes 2013 sind die er-
warteten Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag aufge-
führt. Im Vorwort zum Einzelplan heißt es: »Im Einzelplan der
Allgemeinen Finanzverwaltung sind diejenigen Einnahmen
und Ausgaben des Bundes veranschlagt, die keine beson-
dere Beziehung zu einem Verwaltungszweig haben (...). Dies
gilt insbesondere für die Einnahmen aus Steuern (...).« Fes-
te Verbindungen bzw. haushalterische Zweckbindungen zwi-
schen Steuern und Ausgaben hat der Gesetzgeber nicht
vorgesehen.

Gleichwohl wird in der öffentlichen Diskussion oft ein direk-
ter Zusammenhang zwischen der Erhebung des Solidari-
tätszuschlages und den öffentlichen Leistungen, die im Zu-
sammenhang mit dem »Aufbau Ost« in Verbindung gebracht
werden, unterstellt. Die damalige zusätzliche politische
Zweckbestimmung, mit den Soli-Einnahmen zugleich auch
die zusätzlichen Kosten, die der erste Golfkrieg verursacht
hat, zu finanzieren (vgl. Fuest 2007, 492), wird nicht erwähnt.1

Ähnlich vermeintlich direkte Zusammenhänge werden aber
auch bisweilen zwischen der Erhebung der Kfz-Steuer (Soll
2013: 8,305 Mrd. Euro) und Straßenbauinvestitionen gese-
hen. Bei anderen Steuerarten wird hingegen keine derartig
kontroverse Diskussion geführt, obgleich sie in der Vergan-
genheit ebenfalls mit politischen, teils sehr eigenwilligen Ziel-

setzungen verbunden wurden. Wohl nur noch sehr Wenige
erinnern sich an die politische Begründung der Erhöhung
der Tabaksteuer (Soll 2013: 14,45 Mrd. Euro) sowie der Ver-
sicherungsteuer (Soll 2013: 11,15 Mrd. Euro) im Jahr 2002,
als aus den damals erwarteten zusätzlichen Mitteln Maß-
nahmen zur Stärkung der inneren Sicherheit und zur Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus finanziert werden
sollten.2 So hieß es im Bericht des Haushaltsausschusses
vom 8. November 2001: »Durch die Erhöhung der Tabak-
steuer und der Versicherungsteuer sollen die notwendigen
Einnahmen zur Erhöhung der inneren und äußeren Sicher-
heit zur Verfügung gestellt werden.«3 Erwartet wurden ab
dem Rechnungsjahr 2004 zusätzliche Einnahmen von mehr
als 2 Mrd. Euro.

Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe –
und damit eine Steuer

Mit der Erhebung von Steuern werden allgemeine Deckungs-
mittel durch die öffentliche Hand generiert, bei denen keine
konkrete Gegenleistung für den Steuerzahler vorliegt. Es
muss darauf verwiesen werden, dass das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) bereits 1972 über die in Art. 106 Abs. 1
Nr. 6 GG erwähnte Ergänzungsabgabe zu urteilen hatte. Be-
sonders der Hinweis, dass auch eine Ergänzungsabgabe
letztlich eine »Steuer vom Einkommen« darstelle (BVerfGE
32, 333 (337)), sollte nicht unberücksichtigt bleiben.4 Wei-
ter führte das BVerfG aus: »Es ist von der Verfassung her
nicht geboten, eine Ergänzungsabgabe von vornherein zu
befristen. Der Begriff Ergänzungsabgabe besagt lediglich,
dass diese Abgabe die Einkommen- und Körperschaftsteu-
er, also auf Dauer angelegte Steuern, ergänzen, d.h. in ei-
ner gewissen Akzessorietät zu ihnen stehen soll.« (BVerf-
GE 32, 330 (340)). Dies vorweggenommen sowie der zu-
sätzliche Hinweis des BVerfG im Jahr 1972, dass am Ende
der Gesetzgeber im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit zu
entscheiden habe, »welche Aufgaben, insbesondere wel-
che Reformmaßnahmen in Angriff genommen werden, und
wie sie finanziert werden sollen,« (BVerfGE 32, 330 (343)),
sollte zu der Schlussfolgerung führen, dass der Solidari-
tätszuschlag Gegenstand einer ergebnisoffenen öffentlichen
Debatte sein sollte. Für die politisch-administrativen Ent-
scheidungsträger im realen Leben mag es darum gehen, die
Merklichkeit der Besteuerung beim Bürger durch eine frag-
mentierte Besteuerung subjektiv zu verringern, den Steuer-
widerstand sowie politische Widerstände zu reduzieren und
letztlich auf diese Weise ein Aufkommen zu generieren, wel-
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1 So heißt es im damaligen Entwurf für ein Solidaritätszuschlagsgesetz un-
ter Punkt A, Problem: »Vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen
in der Weltlage (Entwicklungen im Mittleren Osten, in Südost- und Osteu-
ropa und in den neuen Bundesländern), die die Bundesrepublik Deutsch-
land verstärkt in die Pflicht nehmen, müssen zur Finanzierung der zusätz-
lichen Aufgaben die Haushaltseinnahmen des Bundes verbessert wer-
den.« (Deutscher Bundestag 1991). Dieser Ansicht folgte die Bundesre-
gierung (Deutscher Bundestag 1991a).

2 Vgl. Gesetz zur Finanzierung der Terrorbekämpfung vom 10. Dezember
2001 (BGBl. I S. 3436).

3 Vgl. Deutscher Bundestag, Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung, Drs. 14/7376.

4 Wie das BVerfG auch 1999 festgestellt hat, wonach die Bezeichnung (Zu-
schlag, Ergänzungsabgabe) letztlich deshalb keine Bedeutung hat, da der
Solidaritätszuschlag im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 1 GG und damit als
»Steuer« erhoben wird.
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ches sich insbesondere auch für die Befriedigung von Par-
tikularinteressen einsetzen lässt. Aus ökonomischer Pers -
pektive werden aber gerade keine Lösungen präferiert, bei
denen Einzelne bzw. kleinere Gruppen zur Steuererhebung
herangezogen werden zur Finanzierung von öffentlich bereit-
gestellten Leistungen, die dem überwiegenden Teil der Bür-
gerschaft zugutekommen. Insofern stellt der Solidaritätszu-
schlag eine akzeptable Steuer dar, da die Bürgerschaft in der
Breite belastet und zudem die progressive Eigenschaft des
Einkommensteuertarifs fortgeführt wird. Die Bürgerschaft so-
wie ihre politischen Vertreter haben dann zu klären, welchen
Aufgaben bzw. Reformvorhaben Priorität eingeräumt wird.

Integration des Aufkommens aus dem 
Solidaritätszuschlag bedeutet Verzicht auf 
ein Einnahmeinstrument des Bundes

Im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit könnte der Gesetz-
geber überlegen, inwieweit das Aufkommen aus dem Soli-
daritätszuschlag in den Einkommen- und Körperschaftsteu-
ertarif zu integrieren ist. Die Konsequenz wäre ein deutli-
cher Anstieg der Länder- und Gemeindeeinnahmen über
den originären vertikalen Finanzausgleich zwischen Bund
und Ländern (sowie den Gemeinden), der u.a. die vertikale
Verteilung der Gemeinschaftsteuern regelt. Den Ländern
dürfte eine derartige Vorstellung nicht unangenehm sein. Da
jedoch der Bundeshaushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 na-
hezu5 strukturell ausgeglichen sein muss (Art. 115 GG i.V.m.
Art. 109 Abs. 3 GG), ist nicht auszuschließen, dass in ei-
nem solchen Fall der Bund auf eine Kompensation über die
vertikale Umsatzsteuerverteilung als das flexible Element der
Finanzverfassung bestehen würde. 

Der Solidaritätszuschlag ist jedoch eine Möglichkeit für den
Bund, Mittel zur Erfüllung von Bundesaufgaben zu erhal-
ten, ohne dabei die teils schwierigen Abstimmungsverfah-
ren mit den Ländern bei den Gemeinschaftsteuern durch-
führen zu müssen. Zwar stehen dem Bund die meisten spe-
ziellen Verbrauchsteuern zur Haushaltsmittelgenerierung zur
Verfügung. Diese sollten jedoch nicht für Aufgaben, von
denen die breite der Bevölkerung profitiert, eingesetzt wer-
den. Eine Integration des Solidaritätszuschlagsaufkommens
würde letztlich ein Wegfall einer autonom gestaltbaren und
relevanten Einnahmequelle bedeuten. Interessanterweise
wird gerade für die Länderebene vor dem Hintergrund der
»Institutionellen Kongruenz« im Sinne eines Nullmeridians
als Situation, in der eine Bürgerschaft eigenverantwortlich
über ihre Finanzen entscheidet (vgl. Blankart 2007, 15), seit
längerer Zeit über autonome Zuschlagsrechte diskutiert (da-
zu auch aktuell Feld, Kube und Schnellenbach 2013). Zwar
gehen Feld, Kube und Schnellenbach (2013, 53) davon aus,

dass eine Ergänzungsgabe, anders als mögliche Zuschlag -
steuern für die Länder, nur einen subsidiären, die Bundes-
einnahmen ergänzenden Charakter habe. Diesbezüglich hat
das Bundesverfassungsgericht (2010) darauf hingewiesen,
dass das damals vorlegende Gericht (Niedersächsisches Fi-
nanzgericht)6 aus der Sicht des BVerfG nicht berücksich-
tigte, »dass sich aus der Verteilung der Aufgaben zwischen
Bund und Ländern auch für längere Zeit ein Mehrbedarf –
allein – des Bundes ergeben könne, dessen Deckung durch
eine Erhöhung der Einkommen- und Körperschaftsteuer die
Steuerpflichtigen unnötig belasten und konjunkturpolitisch
unerwünscht sein könne, wenn eine Erhöhung der steuer-
lichen Gesamtbelastung vom Standpunkt der Länder nicht
erforderlich sei (vgl. BVerfGE 32, 330 (340 f.)).« Die offen-
sichtlich entscheidende Frage lautet daher wohl: Hat der
Bund  nach Vollendung des Aufbau Ost einen zusätzlichen
und auf Dauer angelegten finanziellen Mehrbedarf?

Die Altschulden der Länder – eine hohe Hürde für
eine weitere Föderalismusreform und Heraus -
forderung für den Bund

Im Zuge einer notwendigen Föderalismusreform III wird es
neben der Ausbalancierung der bündischen Solidarität auch
um eigenverantwortliches Handeln der staatlichen Ebenen
sowie der Länder auf der Länderebene gehen. Die bundes-
staatliche Finanzarchitektur als die Summe aller bundes-
staatlichen Finanzströme wird auch ab 2020 so auszutarie-
ren sein, dass die im Bundesstaat vereinbarten gemeinsa-
men Ziele möglichst flächendeckend erreicht werden kön-
nen. Dazu wird auch eine regionale Umverteilung in erheb-
lichem Umfang notwendig sein. Wie die Wege aussehen
mögen, wird Gegenstand der Diskussion sein. Anderer-
seits gibt es jedoch gute Gründe, auch die Entscheidungs-
und Gestaltungsspielräume der Länder und damit schließ-
lich der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Eine leistungs-
bereite und leistungsfähige Bürgerschaft kann heute nicht
ihre Wünsche hinsichtlich einem Mehr an öffentlich bereit-
gestellten Leistungen erfüllen, da der jeweilige Landeshaus-
haltsgesetzgeber nicht über die Möglichkeiten verfügt, eine
gegebene zusätzliche Leistungsbereitschaft der Bürger in
zusätzliche öffentliche Leistungen umzusetzen. 

Der mit Gestaltungsspielräumen einhergehende Wettbewerb
kann dann funktionieren, wenn die Wettbewerber annähernd
ähnliche Rahmenbedingungen aufweisen. Mit Blick auf die
Verschuldungssituation der Länder kann davon gegenwär-
tig nicht ausgegangen werden. Die Schulden der Länder (ein-
schließlich ihrer Gemeinden) sind sehr ungleich verteilt, wie
auch Abbildung 1 zeigt. Hierbei ist zu erklären, dass nicht
die ansonsten üblichen Indikatoren »Pro-Kopf-Schulden-
stand« oder »Schuldenstandquote« (Verschuldung in Prozent
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5 Bis maximal 0,35% des Bruttoinlandsproduktes kann sich der Bund ab
2016 unabhängig vom Konjunkturverlauf verschulden. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob konsumtive oder investive Ausgaben kreditfinanziert werden.

6 Dazu auch der Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Niedersächsi-
schen Finanzgerichtes vom 25. November 2009 (7 K 143/08).
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des Bruttoinlandsprodukts) verwendet wurden. Länder ha-
ben bekanntlich kaum Möglichkeiten, ihre Bürger oder ihr re-
gionales BIP heranzuziehen, um dezentral eine Tragfähig-
keit der Verschuldung zu gewährleisten. Überwiegend sind
die Länder auf das Ergebnis der bundesstaatlichen Finanz-
verteilung angewiesen, aus dem Schuldenlasten finanziert
werden können. Bezogen auf die hier ermittelte Steueraus-
stattung der Länder (einschl. Gemeinden) ergeben sich dem-
entsprechend Schuldenstandquoten von 64,5% (Sachsen)
bzw. 88,1% (Bayern) am unteren Ende sowie 445,5% (Saar-
land) und 625,3% (Bremen) am oberen Ende.

Höchst unterschiedliche Schuldentraglasten wirken sich
zwangsläufig auf die Fähigkeit der Länder aus, bei identi-
schen Steueranspannungen bei den Bürgern aufgrund bun-
deseinheitlicher Besteuerungsregeln den Steuerbelastun-
gen entsprechende Leistungsniveaus anzubieten. In dieser
Situation ökonomisch durchaus begründbare und im Prin-
zip auch erforderliche Gestaltungspielräume insbesondere
im Bereich der Einnahmen den Ländern zur Verfügung zu
stellen, wäre äußerst fraglich, da zu erwarten ist, dass sich
ein funktionierender Steuer- und Standortwettbewerb im Sin-

ne eines Gestaltungswettbewerbes unter diesen Bedingun-
gen nur sehr schwer einstellen wird.

Die Aufgabe wird sein, eine Konsensbereitschaft für eine
Föderalismusreform III zu erzeugen. Eine umfassende Schul-
dentilgungsstrategie würde andere Vorschläge konsensfähig
machen. Argumente, die die Eigenverantwortlichkeit der Län-
der auch beim Schuldenabbau in den Vordergrund stellen
und somit gegen eine solidarische Tilgung von Länderschul-
den gerichtet werden, sollten kritisch geprüft werden. Ers-
tens sind die heutigen Generationen in den Ländern nicht de-
ckungsgleich mit den Entscheidergenerationen.7 Zweitens
sind es in einem Mehrebenensystem häufig autonome Akti-
vitäten von Entscheidern, deren Wirkungen jedoch nicht von-
einander getrennt werden können (vgl. Pohl 2005) und so-
mit die einzelnen öffentlichen Haushalte durch Entscheidun-
gen Dritter belastet werden. Drittens haben u.a. die Heraus-
forderungen der Deutschen Einheit die Länderhaushalte weit
mehr belastet, als bisweilen angenommen (vgl. Döring und
Blume 2013). Viertens ist mit dem neuen Schuldenregime
einschließlich des Stabilitätsrates (Art. 109a GG) die Mög-
lichkeit zu moralischem Fehlverhalten nach einer Entschul-
dung gesunken. Und zuletzt muss daran erinnert werden,
dass die Bürger des Bundes immer auch gleichzeitig die Bür-
ger der Länder sind. Hierdurch kommt dem Bund als »Über-
einkunft der Deutschen«8 eine Verantwortung zu, die Ge-
staltungsspielräume der Bürger ebenfalls mitzugestalten. Wird
zusätzlich berücksichtigt, dass letztlich der Bund auch ver-
antwortlich für eine föderale Wettbewerbsordnung im Sinne
eines wettbewerbsfördernden bundesstaatlichen Arrange-
ments ist, so liegt auf der Hand, dass die Beseitigung wett-
bewerbshindernder Faktoren eine Aufgabe des Bundes sein
sollte. Eine Lösungsalternative wäre ein Nationaler Entschul-
dungsfonds, welcher ab 2020 unter anderem aus dem Auf-
kommen eines »Tilgungs-Solis« zu speisen wäre.
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dern (vgl. auch Blankart 2011, 697).
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Eine Diskussion mit vielen 
Missverständnissen

Bereits seit Jahren wird immer wieder Kritik an der Erhebung
des Solidaritätszuschlags erhoben. Dabei ist die öffentliche
Diskussion um die Ergänzungsabgabe von zahlreichen Miss-
verständnissen geprägt. Die Namenswahl suggeriert fälsch-
licherweise, dass es sich beim Solidaritätszuschlag um ei-
ne Abgabe handelt, die strikt an den Aufbau Ost gekoppelt
ist. Tatsächlich sind die Mittel aus dem Solidaritätszuschlag
jedoch nicht zweckgebunden. Im Gegensatz zur Einkom-
mensteuer, die zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
aufgeteilt wird, fließen die Einnahmen aus dem Solidaritäts-
zuschlag vollständig dem Bund zu und werden dem Ge-
samtdeckungsprinzip (Non-Affektationsprinzip) der Bundes-
haushaltsordnung entsprechend zur Finanzierung allgemei-
ner Ausgaben verwendet.1 Der Solidaritätszuschlag ist also
schlicht eine Bundessteuer.

Aufgrund der ähnlichen Begrifflichkeit wird der Solidaritäts-
zuschlag häufig irrtümlicherweise mit dem Solidarpakt in Ver-
bindung gebracht, in dem die Hilfen für die neuen Bundes-
länder nach der Wiedervereinigung geregelt werden. So wird
oft angenommen, dass der Solidaritätszuschlag nur in den
alten Ländern erhoben wird, und es werden immer wieder
Forderungen laut, die Ergänzungsabgabe mit dem Auslau-
fen des Solidarpaktes im Jahr 2019 abzuschaffen. Tatsäch-
lich zahlt aber jeder Steuerpflichtige, dessen Bemessungs-
grundlage eine bestimmte Grenze übersteigt, den Zuschlag.2

Nach zahlreichen Rechtsstreitigkeiten hat das Bundesver-
fassungsgericht im Jahr 2010 grundsätzlich Verfassungs-
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konformität einer nicht befristeten Ergänzungsabgabe fest-
gestellt, so dass eine Erhebung des Solidarzuschlags über
die Laufzeit des Solidarpaktes II hinweg rechtlich möglich
ist. Dennoch ist mehr als zwei Jahrzehnte nach der Wie-
dervereinigung die Frage nach der Berechtigung einer ur-
sprünglich zeitlich befristeten und hauptsächlich mit dem
Aufbau Ost begründeten Ergänzungsabgabe durchaus ver-
ständlich.

Der Solidaritätszuschlag in der Kritik

Der Solidaritätszuschlag wurde 1991 als zeitlich befristete
Ergänzungsabgabe zur Einkommen-, Körperschaft- und Ka-
pitalertragsteuer eingeführt. Begründet wurde seine Erhe-
bung in erster Linie mit der Finanzierung der deutschen Wie-
dervereinigung. In der Öffentlichkeit weniger bekannte Zwe-
cke sind die Beteiligung Deutschlands an den Kosten des
Golfkriegs sowie die finanzielle Unterstützung finanzschwa-
cher ost- und südeuropäischer Staaten. Nachdem der Zu-
schlag Mitte der 1990er Jahre für zwei Jahre ausgesetzt
wurde, wird er seit 1995 dauerhaft erhoben.

Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit haben auf juristi-
scher Ebene zu zahlreichen kontroversen Diskussionen ge-
führt und immer wieder die Gerichte beschäftigt. Mit Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Septem-
ber 2010, dass Ergänzungsabgaben aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht befristet werden müssen, hat die Wel-
le an Rechtsstreitigkeiten jedoch ihr vorläufiges Ende ge-
nommen (vgl. Bundesverfassungsgericht 2010). Auch in
politischen Debatten ist der Solidaritätszuschlag ein im-
mer wiederkehrendes Thema. Selbst innerhalb der letzten
Bundesregierung wurde die Ergänzungsabgabe noch kurz
vor der jüngsten Bundestagswahl kontrovers diskutiert.
Während Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble die Einnahmen aus dem Solidari-
tätszuschlag als unverzichtbar verteidigten, forderte die FDP
mit Nachdruck eine schrittweise Abschaffung der Ergän-
zungsabgabe.

In der Öffentlichkeit nimmt die Akzeptanz des Solidaritäts-
zuschlags vor allem in den letzten Jahren immer weiter ab.
Viele Bundesbürger halten den Solidaritätszuschlag für
irreführend, und so mehren sich die Stimmen, die eine Ab-
schaffung oder zumindest Senkung der Ergänzungsabga-
be fordern. Angesichts der hohen Steuereinnahmen des
letzten Jahres und der guten Prognosen für die wirtschaft-
liche Entwicklung werden diese Stimmen derzeit immer
lauter. In Anbetracht der immer wieder aufkeimenden Dis-
kussionen, der fehlenden Akzeptanz in der breiten Öf-
fentlichkeit und der zahlreichen Rechtsstreitigkeiten er-
scheint die Abschaffung des Solidaritätszuschlags zu-
nächst auch ohne tiefer gehendes ökonomisches Kalkül
sinnvoll.

Die Abschaffung der Ergänzungsabgabe ist 
haushaltspolitisch vertretbar

Ungeachtet dessen ist nicht zu vernachlässigen, dass die
Mittel aus dem Solidaritätszuschlag mittlerweile ein fester
Bestandteil der Haushaltsplanung sind. In diesem Jahr wer-
den sich die Einnahmen voraussichtlich auf 14 Mrd. Euro
belaufen (vgl. BMF 2013a). Die Frage, ob der Verzicht auf
die Ergänzungsabgabe vor dem Hintergrund der Haushalts-
konsolidierung vertretbar ist, sollte daher nicht leichthin be-
antwortet werden. 

Ein Blick auf die aktuelle Finanzlage des Staates zeigt, dass
Deutschland die Finanz- und Wirtschaftskrise im Vergleich
zu den anderen EU-Ländern sehr gut überstanden hat.
Im vergangenen Jahr erzielten Bund, Länder, Gemeinden
und Sozialversicherungen zusammengenommen erstmals
seit Jahren einen strukturellen Überschuss (vgl. BMF
2013b). Ein wesentlicher Grund für diese positive Entwick-
lung ist das hohe Steueraufkommen der letzten zwei Jah-
re: Dank der konjunkturellen Erholung konnte der Fiskus
2011 Gesamteinnahmen in Höhe von gut 573 Mrd. Euro
(ein Plus von 8,1% gegenüber dem Vorjahr) und 2012 in
Höhe von 600 Mrd. Euro (ein Plus von 4,7% gegenüber
dem Vorjahr) erzielen (vgl. Gebhardt und Kambeck 2013).
Den Überschüssen der Sozialversicherungen und Kom-
munen stehen zwar noch nennenswerte Defizite von Bund
und Ländergemeinschaft gegenüber, der Arbeitskreis
»Steuerschätzungen« (AKS) geht jedoch von einem Fort-
setzen des positiven Einnahmentrends aus. Nach seiner
aktuellen Prognose wird das Steueraufkommen in den
nächsten fünf Jahren kontinuierlich auf knapp 705 Mrd.
Euro steigen. Im laufenden Jahr werden Einnahmen in Hö-
he von rund 615 Mrd. Euro erwartet. Nach Einschätzung
der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose dürfte der Bund
bereits im nächsten Jahr einen strukturell annähernd aus-
geglichenen Haushalt erzielen (vgl. Projektgruppe Gemein-
schaftsdiagnose 2013, 62 ff.). 

Aus heutiger Perspektive hat Deutschland unter der Voraus-
setzung einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung weder
aktuell noch in den nächsten Jahren ein »Einnahmenpro-
blem«. Der Staat sollte über ausreichend hohe Finanzmittel
verfügen, um den Weg einer stabilitätsorientierten Finanz-
politik auch ohne die Einnahmen aus dem Solidaritätszu-
schlag und ohne die im jüngsten Wahlkampf von manchen
Parteien vorgesehenen Steuererhöhungen fortsetzen zu kön-
nen.3 Im Gegenteil: Die guten Aufkommensperspektiven er-
öffnen sogar explizit Spielräume für Steuersenkungen. Aus
ökonomischer Sicht und im Hinblick auf eine nachhaltige
Verbesserung des deutschen Steuersystems wäre es sinn-
voll, diese Spielräume zu nutzen, um die ungewollten Steu-
ermehreinnahmen aus der kalten Progression dauerhaft zu
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beseitigen (vgl. Bechara, Beimann und Kasten 2012; 
Gebhardt 2012). Allein die progressive Ausgestaltung des
deutschen Einkommensteuertarifs kann zu inflationsbeding-
ten Steuermehrbelastungen führen, denen keine erhöhte
Leistungsfähigkeit der Besteuerten gegenübersteht. Dies
widerspricht dem Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit, nach dem die Höhe der Steuerlast festzulegen ist.
Mit dem Scheitern des in der letzten Legislaturperiode vor-
gelegten Gesetzentwurfs zum Abbau der kalten Progressi-
on hat sich jedoch gezeigt, dass eine grundlegende Re-
form des Einkommensteuertarifs politisch schwer umsetz-
bar ist (vgl. Bundesregierung 2013). Der Entwurf wurde mit
Verweis auf die prekäre Haushaltssituation vieler Länder und
Gemeinden zunächst vom Bundesrat und später auch im
Vermittlungsausschuss abgelehnt.

Im Gegensatz zu einer grundlegenden Reform des Einkom-
mensteuertarifs sind Veränderungen des Solidaritätszu-
schlags nicht im Bundesrat zustimmungspflichtig. Als reine
Bundessteuer würde eine Absenkung oder Abschaffung der
Ergänzungsabgabe die besonders finanzschwachen Län-
der und Gemeinden nicht zusätzlich belasten. Um dennoch
auch den Bundeshaushalt möglichst zu schonen und eine
Erhöhung der Nettokreditaufnahme in jedem Fall zu ver-
meiden, könnte der Solidaritätszuschlag – wie von der FDP
gefordert – schrittweise abgeschafft werden (vgl. RWI 2011;
2013b). Bei sparsamer Haushaltsführung sollte das Steu-
eraufkommen trotz der daraus resultierenden Mindereinnah-
men in den nächsten Jahren ausreichen, um solide Finanz-
pläne vorzulegen.

Zusammenfassung und Fazit

Die richtige Höhe an Steuereinnahmen festzulegen, um
einerseits den Pfad der Haushaltskonsolidierung nicht zu
verlassen, andererseits die steuerlichen Lasten aber auch
nicht zu hoch werden zu lassen, gehört zu den größten
Her ausforderungen der Finanzpolitik. Der negative Zusam-
menhang zwischen staatlicher Umverteilung und wirtschaft-
licher Dynamik ist gut belegt. Aufgrund der positiven Auf-
kommensprognosen für die nächsten Jahre eröffnen sich
budgetäre Spielräume für Steuererleichterungen, die bei-
spielsweise für die Abschaffung des umstrittenen Solida-
ritätszuschlags genutzt werden können. Aus allokativer
Sicht ist der Abbau der Ergänzungsabgabe unter der Vor -
aussetzung einer stabilen Finanzlage sinnvoll, da aus den
damit verbundenen Steuerentlastungen positive Anreizef-
fekte auf das Arbeitsangebot und die Investitionen der Un-
ternehmen zu erwarten sind. In Folge dieser positiven An-
reizeffekte würde sich ein Teil der aus dem Wegfall des So-
lidaritätszuschlags resultierenden Steuermindereinnahmen
sogar selbst finanzieren.4

Im Hinblick auf ein einfaches, gerechtes und transparentes
Steuersystem wäre die Aufhebung des Solidaritätszuschlags
ein Schritt in die richtige Richtung. Eine vernünftige Finanz-
politik sollte aber immer beide Seiten im Blick haben: die der
Einnahmen und die der Ausgaben. Der Weg zu einem im
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähigen Steuersys-
tem lässt sich nur bei angemessener Ausgabendisziplin wei-
ter beschreiten. 
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Zügiger Abbau des Solidaritäts -
zuschlags geboten 

Die aktuelle Debatte um den Solidaritätszuschlag trägt ge-
radezu groteske Züge. Während in Deutschland so viele
Steuern eingenommen werden wie nie zuvor, beklagen die
Parteien die Armut der öffentlichen Hand. Die Einnahmen
aus dem Solidaritätszuschlag seien daher unverzichtbar, weil
ansonsten das Geld für Bildung, Straßenbau und Regional-
förderung fehle. Verschwiegen wird dabei, dass der Solida-
ritätszuschlag gar nicht elementare Staatsaufgaben finan-
zieren darf, sondern lediglich ein kurzfristiges Instrument
für besondere finanzielle Notlagen ist. 

Das chronische Festhalten der Politik am Solidaritätszuschlag
ist nicht nur ärgerlich für die Steuerzahler, sondern hat auch
eine grundsätzliche steuersystematische Bedeutung. Denn
wenn der finanzielle Notstand auf Dauer zur Normalität er-
klärt wird, ist etwas nicht recht in der Steuerpolitik. Es lohnt
sich deshalb, einen genaueren Blick auf die Soli-Debatten
der vergangenen Jahre zu werfen.

Der Solidaritätszuschlag und die Politik – eine
unendliche Geschichte?

Die Geschichte des Solidaritätszuschlags begann mit zwei
gebrochenen Versprechen. 1990 schloss Bundeskanzler
Helmut Kohl im Wahlkampf kategorisch aus, dass zur Fi-
nanzierung der deutschen Einheit die Steuern steigen wür-
den. Knapp ein Jahr später kam es bekanntlich anders: Im
Juni 1991 trat das Solidaritätsgesetz in Kraft, das einen
auf zwei Jahre befristeten Solidaritätszuschlag von 3,75%
auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer beinhaltete.
Diese Steuererhöhung wurde mit den finanziellen Lasten
der deutschen Wiedervereinigung, aber auch mit der deut-
schen Beteiligung am Golfkrieg begründet. Nach der Soli-

Einführung versicherte Helmut Kohl den Steuerzahlern, dass
die neue Zusatzsteuer keinesfalls dauerhaft erhoben wer-
de. Auch dieses Versprechen war nach kurzer Zeit hinfäl-
lig: Im Juni 1993 wurde beschlossen, den Solidaritätszu-
schlag ab 1995 erneut zu erheben. Diesmal handelte es
sich um einen Zuschlag von 7,5% auf die Einkommen- und
Körperschaftsteuer.

Der Gründungsmythos des Solidaritätszuschlags 

Wie kam es zu diesem Vertrauensbruch? Die deutsche Wie-
dervereinigung benötigte zweifellos starke finanzielle Auf-
wendungen. Die neuen Bundesländer hatten zunächst ei-
ne sehr geringe Steuerkraft und wurden deshalb erst 1995
in den Länderfinanzausgleich einbezogen. Nachdem der
Bund den alten Bundesländern 7 Prozentpunkte seines Um-
satzsteueranteils überließ, waren diese bereit, dies zu ak-
zeptieren. Zur Refinanzierung beanspruchte der Bund die
Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag. Der Streit zwi-
schen Bund und Ländern über die Verteilung der finanziel-
len Einheitslasten wurde damit vor allem auf Kosten der Steu-
erzahler beigelegt. 

Dass dieser Verteilungskonflikt an der Wiege der neuen Steu-
er stand, versuchte die Politik mit dem schillernden Begriff
der »Solidarität« zu überdecken. In der Gesetzesbegründung
aus dem Jahr 1993 heißt es: »Zur Finanzierung der Vollen-
dung der Einheit Deutschlands ist ein solidarisches finan-
zielles Opfer aller Bevölkerungsgruppen unausweichlich.«
Dieser Gründungsmythos blieb nicht ohne Folgen: Der So-
lidaritätszuschlag entwickelte sich zum politischen Kampf-
begriff. Soli-Kritikern wurde stets vorgeworfen, sie verhiel-
ten sich »unsolidarisch« und würden die Finanzhilfen für die
neuen Bundesländer in Frage stellen. Obwohl die Soli-Ein-
nahmen von Anfang an nicht an den »Aufbau Ost« gekop-
pelt waren, vergiftete dieser Vorwurf das politische Klima
und erstickte die meisten Reformansätze im Keim.

Reformdebatten bleiben ohne durchschlagendes
Ergebnis

Trotz der euphemistischen Bezeichnung stand der Solida-
ritätszuschlag schon in den 1990er Jahren in der Kritik. Ne-
ben dem Bund der Steuerzahler (BdSt) forderte auch der
Sachverständigenrat seine zügige Abschaffung. Bereits 1994
plädierten die Wirtschaftsweisen dafür, den Solidaritätszu-
schlag innerhalb von drei Jahren vollständig abzubauen.
1998 senkte die Bundesregierung den Steuersatz aber nur
von 7,5 auf 5,5% und erhöhte gleichzeitig den regulären Um-
satzsteuersatz um einen Prozentpunkt. In den folgenden
Jahren sind die politischen Diskussionen über den Solida-
ritätszuschlag weitgehend zum Erliegen gekommen. Eine
Wiederbelebung der Debatte erfolgte vor allem durch die
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Aktivitäten des BdSt, der auch auf juristischem Weg gegen
den Solidaritätszuschlag vorging. 

Warten auf Karlsruhe – der Solidaritätszuschlag
vor Gericht

Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe nach
Art. 106 GG, die allenfalls kurzfristig erhoben werden darf.
Die Ergänzungsabgabe ist 1955 geschaffen worden, um
vor übergehende Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt zu de-
cken. Im damaligen Gesetzgebungsverfahren wurde betont,
dass die Erhebung »nur mit geringen Hebesätzen in Betracht
kommt und keineswegs für die Dauer, sondern lediglich für
Ausnahmesituationen bestimmt ist.« Eine Ergänzungsabga-
be kann daher nur als Ultima Ratio in außergewöhnlichen
Haushaltssituationen eingesetzt werden. Der BdSt ist der
Ansicht, dass der Solidaritätszuschlag diesen Vorgaben nicht
gerecht wird und daher verfassungsrechtlich höchst bedenk-
lich ist.

Der BdSt brachte deshalb die Klage eines Steuerzahlers auf
den Weg, der die Aufhebung seines Einkommensteuerbe-
scheides für das Jahr 2007 beantragte. Das Finanzgericht
Niedersachsen hat das Verfahren am 21. August 2013 aus-
gesetzt und dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung
vorgelegt. Die Finanzrichter halten den Solidaritätszuschlag
auch deshalb für verfassungswidrig, weil unterschiedliche
Anrechnungsvorschriften im Einkommensteuerrecht dazu
führen, dass z. B. bei ausländischen Einkünften ein gerin-
gerer Solidaritätszuschlag ermittelt wird als bei anderen Ein-
kunftsarten. Sie stellen deshalb einen Verstoß gegen das
Gleichbehandlungsgebot fest.

Der Solidaritätszuschlag ist damit ein Fall für das Bundes-
verfassungsgericht, und eine verfassungsrechtliche Klärung
erscheint in der Tat dringend geboten. Schließlich hat das
Bundesverfassungsgericht in der Sache zuletzt vor über
40 Jahre entschieden. 1972 hatte das Gericht zwar festge-
stellt, dass es nicht nötig sei, eine Ergänzungsabgabe von
vornherein zu befristen. Allerdings haben die Verfassungs-
richter der Politik keineswegs eine Blankovollmacht ausge-
stellt. Zum einen sei der Bund nicht berechtigt, eine Ergän-
zungsabgabe einzuführen, die den Vorstellungen des Ver-
fassungsgebers zuwiderläuft. Zum anderen müsste die Ab-
gabe spätestens entfallen, wenn der Bund ausreichend Steu-
ern einnimmt, um seine Aufgaben dauerhaft zu erfüllen. Hin-
zu kommt, dass die damalige Ergänzungsabgabe nach acht
Jahren abgeschafft worden ist. Der Solidaritätszuschlag wird
hingegen – mit kurzer zweijähriger Unterbrechung – seit
20 Jahren erhoben. Damit ist der Solidaritätszuschlag mitt-
lerweile zu einer Dauersteuer mutiert und hat sich damit weit
von der Idee einer kurzfristigen Ergänzungsabgabe entfernt.
Es ist abermals notwendig, dass Karlsruhe die Politik in die
Schranken weist. 

Milliarden für den Bundeshaushalt – die Mär vom
unverzichtbaren Soli

Die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag, die vollstän-
dig dem Bund zustehen, beliefen sich 2012 auf 13,6 Mrd.
Euro. Gegenüber 2010 ist das ein Zuwachs um 16% bzw.
knapp 2 Mrd. Euro; bis 2017 wird das Aufkommen voraus-
sichtlich um mehr als 20% auf 16,5 Mrd. Euro ansteigen. An-
gesichts dieser Dynamik erklärt die Politik die einträgliche Ein-
nahmequelle für sakrosankt. So erwecken Politiker verschie-
denster Couleur – zuletzt Bundesfinanzminister Schäuble –
immer wieder den Eindruck, dass die Finanzhilfen für die neu-
en Bundesländer im Rahmen des Solidarpakts II an die Ein-
nahmen aus dem Solidaritätszuschlag gekoppelt seien. Die-
se Verknüpfung ist bekanntlich falsch: Die Soli-Mittel fließen
ohne Zweckbindung in den Bundeshaushalt. 

Aber selbst wenn die Verknüpfung von Solidarpakt II und
Solidaritätszuschlag sachlich zuträfe, wäre dessen Erhebung
nicht zu rechtfertigen. Denn während der Solidarpakt II für
die Jahre 2005 bis 2019 Ausgaben von insgesamt
156,7 Mrd. Euro vorsieht, belaufen sich die Einnahmen aus
dem Solidaritätszuschlag in diesem Zeitraum voraussicht-
lich auf 207,8 Mrd. Euro. Es ergibt sich also ein Betrag von
rund 51 Mrd. Euro, um den der Solidaritätszuschlag insge-
samt zu hoch bemessen wäre. Allein im Jahr 2013 überstei-
gen die Soli-Einnahmen die Solidarpakt-II-Ausgaben voraus-
sichtlich um 4,2 Mrd. Euro. Im Jahr 2019 werden es sogar
fast 14 Mrd. Euro sein. Dies macht den Solidaritätszuschlag
zu einer Goldgrube für den Bundesfinanzminister.

Auch beim Blick über das Jahr 2019 hinaus wird häufig die
Haushaltslage ins Feld geführt. Jüngstes Beispiel ist die Aus-
sage der Bundeskanzlerin: »Ich sehe nicht, wie wir einen Be-
trag in dieser Höhe [gemeint sind die Soli-Einnahmen] an
anderer Stelle einsparen können.« Objektiv betrachtet ist
jedoch die fiskalische Lage derzeit so günstig wie nie zuvor.
Selbst die wenig ambitionierte Finanzplanung der Bundes-
regierung sieht vor, ab 2015 auf eine Nettokreditaufnahme
zu verzichten und mit der Schuldentilgung zu beginnen. 

Das Ausmaß der haushalterischen Erholung wird aber erst
deutlich, wenn man den Bundeshaushalt 2008 – also den
Etat mit den bis dato höchsten Steuereinnahmen – mit dem
Haushaltsentwurf 2014 vergleicht. Die beiden auffälligsten
Positionen sind die Steuereinnahmen und die Zinsausga-
ben. Während der Bund für 2014 fast 30 Mrd. Euro Steu-
ern mehr einplant als 2008, rechnet er bei den Zinsausga-
ben mit Einsparungen von mehr als 11 Mrd. Euro. Selbst
wenn man Sondereffekte in Rechnung stellt, etwa die letz-
te Tranche an den ESM (4,3 Mrd. Euro) und die vom Bund
übernommenen Ausgaben im Bereich der Grundsicherung
(ca. 4 Mrd. Euro), bleibt unter dem Strich eine Entlastung
von rund 33 Mrd. Euro. Dennoch steigen die Gesamtaus-
gaben im Bundeshaushalt von 282,3 Mrd. Euro auf 295 Mrd.
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Euro. Das zeigt, dass die Bundesregierung nur scheinbar
konsolidiert. Der Abbau der Neuverschuldung erfolgt über
die Einnahmeseite und die geringeren Zinsausgaben. 

Hinzu kommt, dass im Bundeshaushalt ungenutzte Einspar-
potenziale in erheblicher Größenordnung bestehen, auf die
der BdSt seit Jahren aufmerksam macht. So könnte der
Bund jährlich mindestens 20 Mrd. Euro einsparen, wenn er
unter anderem Subventionen kürzen, Verwaltungs- und Per-
sonalkosten zurückfahren und den Förderdschungel lich-
ten würde. Ein vergleichbar hohes Einsparpotenzial im Bun-
deshaushalt identifiziert auch der Bundesrechnungshof. Der
Solidaritätszuschlag ist somit keineswegs alternativlos. Zur
Erinnerung: Im Koalitionvertrag von 2009 hatten sich
CDU/CSU und FDP zu einer »umfassenden Aufgabenkri-
tik« verpflichtet. Hätte die Koalition dieses Vorhaben in den
letzten vier Jahren umgesetzt, wären genü-
gend Spielräume vorhanden für den Einstieg
in die Schuldentilgung und den Abbau der
Solidaritätszuschlags. Doch diese verspro-
chene Strategie verfolgt die Politik zu Las-
ten der Steuerzahler nicht. 

Die Belastung ist spürbar: Der
Solidaritäts zuschlag und die 
Steuerzahler

20 Jahre Solidaritätszuschlag stellen eine ho-
he Belastung für die Steuerzahler dar. Von

1991 bis 2012 mussten Bürger und Unternehmen über
225 Mrd. Euro Solidaritätszuschlag zahlen. Ein Single mit ei-
nem Bruttoeinkommen von 30 000 Euro wird derzeit mit
220 Euro im Jahr belastet. Bei einem Einkommen von
60 000 Euro sind bereits 743 Euro pro Jahr fällig. 

Die vielen Mängel des Solidaritätszuschlags 

Der Solidaritätszuschlag ist nicht nur ein Griff ins Portmonee
der Steuerzahler. Als Zuschlagsteuer verschärft er die Schwä-
chen seiner Bezugsgröße, der Einkommensteuer. Das gilt
vor allem für die »Kalte Progression« bzw. die »heimlichen
Steuererhöhungen«. Zudem verschleiert der Soli die tatsäch-
liche Höhe der Steuerbelastung. Während der Spitzensteu-
ersatz bei 42 bzw. 45% liegt, beläuft sich die effektive Steu-
erlast inkl. Solidaritätszuschlag auf 44,3 bzw. 47,5%. Schließ-
lich führt der Soli – aufgrund der Freigrenze von 972 Euro
und einer Übergangszone – bei niedrigen Einkommen zu
willkürlichen Belastungen. Während Bruttoeinkommen bis
17 100 Euro verschont werden, werden Einkommen ab
19 000 Euro in voller Höhe belastet. 

Angesichts dieser Mängelliste wäre ein politisches Handeln
geboten. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass die
Politik den Steuerzahlern das Ende des Solidaritätszuschlags
mehrfach versprach. Bereits 1993 war von einer »mittelfris-
tigen Überprüfung« die Rede. 1996 betonte die Bundesre-
gierung, dass der Solidaritätszuschlag ein »Zuschlag auf
Zeit« sei und »jedes Jahr anhand von objektiven Kriterien auf
seine Notwendigkeit hin überprüft« werde. Auf diese Prü-
fung warten die Steuerzahler bis heute vergeblich. Die Selbst-
verständlichkeit, mit der auch nach 20 Jahren der Soli er-
hoben wird, wirft ein fatales Licht auf die Besteuerungsmo-
ral in Deutschland. Während die Politik von den Bürgern
uneingeschränkte Steuermoral beim Zahlen einfordert, bleibt
sie die fällige Gegenleistung in Form einer systematischen,
einfachen und niedrigen Besteuerung schuldig. Die Steuer-
zahler sind aber nicht mehr bereit, den Soli zu akzeptieren:
Laut einer Emnid-Umfrage befürworten 72% der Deutschen
eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags. 
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Bundeszuweisungen an neue Länder (Solidarpakt II, Korb I + II (a))
Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag (b)

Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag und Aus-
gaben für den Solidarpakt II

(a) Korb II: Ab 2012 gemäß angepasster Finanzprojektion.
(b) 2013–2017: Steuerschätzung Mai 2013, 2018/2019: Fortschreibung der

Autoren.
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Quelle: BMF und Berechnungen der Autoren.
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Tab. 1 
Jährliche Belastung durch Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag  
(Stand: 2013) 

Jährliches Brutto-
einkommen in Euro 

Jährliche Einkom-
mensteuer in Euro 

Jährlicher Solidaritäts-
zuschlag in Euro 

30 000 4 005 220 
36 000 5 567 306 
42 000 7 250 399 
48 000 9 081 499 
54 000 11 222 617 
60 000 13 512 743 

Quelle: Berechnungen der Autoren. 



Zur Diskussion gestellt

Parteien klammern sich an Soli-Milliarden

Fast alle Parteien im Bundestag ignorieren jedoch diese Er-
wartung, obwohl die öffentlichen Kassen üppig gefüllt sind.
2012 hat der Staat rund 600 Mrd. Euro Steuern eingenom-
men, das sind rund 150 Mrd. Euro mehr als 2005. Bis 2017
wird mit einem weiteren Anstieg auf gut 700 Mrd. Euro ge-
rechnet. Das schlägt sich auch in der Steuerquote nieder:
In der Abgrenzung der Finanzstatistik steigt die Quote zwi-
schen 2012 und 2017 von 22,5 auf 23,1% an; 2005 lag die
Quote noch bei 20,3%. 

Einzig die FDP plädiert für einen schrittweisen Abbau des
Solidaritätszuschlags. Zunächst soll die Freigrenze ange-
hoben werden, 2016 der Steuersatz auf 2,5% sinken und
2018 der Soli vollständig wegfallen. Das Konzept ist grund-
sätzlich zu begrüßen, allerdings sollte die Soli-Abschaffung
nicht wieder auf die lange Bank geschoben werden, son-
dern innerhalb von zwei bis drei Jahren erfolgen. Zum an-
deren müssen bereits im ersten Reformschritt sämtliche
Steuerzahler entlastet werden. Würde hingegen nur die Frei-
grenze angehoben, gingen mehrere Millionen Steuerzahler
erst einmal leer aus. 

Fazit

Der Solidaritätszuschlag ist ein Anachronismus – es ist da-
her höchste Zeit, ihn abzuschaffen. Dies wäre auch kurz-
fristig realisierbar, weil die Zustimmung des Bundesrates
nicht erforderlich ist und der Bundeshaushalt bei einer halb-
wegs ambitionierten Sparpolitik die Einnahmeausfälle ver-
kraften kann. Allein die Steuermehreinnahmen und das his-
torisch niedrige Zinsniveau entlasten den Etat jedes Jahr in
zweistelliger Milliardenhöhe. Wenn der Solidaritätszuschlag
hingegen eine ewige Bestandsgarantie erhält, wäre das ein
verheerendes Signal für die Steuerzahler. Zudem würde es
der Glaubwürdigkeit der Politik schweren Schaden zufügen.
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